
Stadtfriedhof Stöcken
Stöckener Straße 68, 30419 Hannover
Telefon: 0511 / 168 – 47633
Fax: 0511 / 168 – 47637
E-Mail: 67.40.1@hannover-stadt.de

Stadtfriedhof Seelhorst
Garkenburgstraße 43, 30519 Hannover
Telefon: 0511 / 168 – 49183
Fax: 0 511 / 168 – 49085
E-Mail: 67.40.3@hannover-stadt.de

Stadtfriedhof Ricklingen
Göttinger Chaussee 250, 30459 Hannover
Telefon: 0511 / 168 – 45616
Fax: 0 511 / 168 – 49643
E-Mail: 67.40.4@hannover-stadt.de

Stadtfriedhof Lahe
Laher Feldstraße 19, 30659 Hannover
Telefon: 0511 / 168 – 48276
Fax: 0 511 / 168 – 48279
E-Mail: 67.40.5@hannover-stadt.de

Wir sind für Sie da:

Landeshauptstadt

LANDESHAUPTSTADT
HANNOVER

Informationen zu Wahlgrabstätten
für Urnen rund um einen Baum

Das Baumgrab

www.hannover.de

LANDESHAUPTSTADT HANNOVER

Der Oberbürgermeister
Fachbereich Umwelt und Stadtgrün
Bereich Städtische Friedhöfe
Osterstraße 46
30159 Hannover

Telefon:  0511/168-38381
Fax:  0511/168-49085
E-Mail:  stadtfriedhoefe@hannover-stadt.de
Internet: www.stadtfriedhoefe-hannover.de
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung
der Friedhofsverwaltung.

Öffnungszeiten der Friedhöfe:
vom 15. März bis 1. November:  8.00 - 20.00 Uhr

vom 2. November bis 14. März:  9.00 - 17.00 Uhr

Büro-Öffnungszeiten:
Mo - Fr:   8.00 - 13.00 Uhr

Mo, Di, Do:   14.00 - 15.30 Uhr

und Termine nach Vereinbarung
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Grabplatten

Die Grabplatten liegen in sogenannter 

„Kopf-an-Kopf-Belegung“, damit an 

jede Grabstätte unmittelbar heran-

getreten werden kann.

Zugang

Für Sie entstehen keine zusätz-

lichen Kosten für die Pflege der 

Grabstätte.

Die Mitarbeitenden des Friedhofs 

erledigen das für Sie. 

Pflegefrei:  kein Pflegeaufwand für Sie

Es besteht keine Verpflichtung, 

eine Grabplatte zu setzen. Wenn 

Sie eine Liegeplatte wünschen, 

wenden Sie sich bitte an eine

auf den Friedhöfen zugelassene 

Steinmetzfirma.

Rasengrabstätte: liegende Grabplatte im Rasen

Die Nutzungszeit von 20 Jahren 

kann auf Wunsch verlängert wer-

den. Die Bestattung von max. zwei 

Urnen ist möglich.

Grabart:  Wahlgrab

Bestattungsart: Urne

Wichtige Merkmale des Baumgrabs

Wir möchten Ihnen mit diesem Flyer das Baumgrab 

vorstellen, um Sie bei der Entscheidungsfindung für 

eine für Sie und Ihre Angehörigen optimale Grabstätte 

zu unterstützen.

Es handelt sich um eine Anlage, bei der die Gräber im 

Rasen unter einem Baum liegen. Der Baum in der Mitte 

ist mit Stauden unterpflanzt und kreisförmig um ihn 

herum sind die Grabstätten angeordnet.

Die Ausgestaltung als Rasengrab verleiht der Anlage 

einen großzügigen und offenen Charakter mit einem 

ruhigen Erscheinungsbild. Um ein harmonisches Ge-

samtbild zu gewährleisten, sind für die Grabplatten 

feste Maße vorgeschrieben. Auf den Grabplatten sind 

erhabene Inschriften und Ornamente nicht möglich.

Gestaltung der Anlage

Unsere Mitarbeiter*innen in den Büros beantworten 

gern Ihre Fragen und stehen Ihnen für weitere 

Informationen zur Verfügung.

Für die gesamte Nutzungszeit wird die Anlage von 

den Mitarbeiter*innen des Friedhofs gepflegt. Dieses 

umfasst den Rasenschnitt und die Pflege der 

Staudenpflanzung.

Um den Mitarbeiter*innen der Stadt die Aufgabe zu 

erleichtern und die einheitliche Gestaltung zu 

bewahren, ist die Ablage von Grabschmuck und 

Erinnerungsgegenständen auf der Grabstätte nicht 

gestattet.

Gepflegte Anlage ohne 

persönlichen Pflegeaufwand...

Bei diesem Urnenwahlgrab im Rasen sind aus-

schließlich liegende Grabplatten erlaubt, die bündig 

in der Rasenfläche verlegt werden. Eine Verpflich-

tung, eine Grabplatte zu setzen, besteht nicht.

Es gibt kein individuelles Grabbeet, Sie können die 

Grabstätte nicht durch Bepflanzung oder sonstigen 

Grabschmuck persönlich gestalten. Ihr Vorteil ist, 

dass Sie keinen Pflegeaufwand haben.

Grabart

...und ohne

zusätzliche Pflegekosten

Die Gebühren für den Erwerb der Grabstätte ent-

halten sowohl die Kosten für die Herrichtung nach 

der Beisetzung, als auch die Kosten für die Pflege der 

Grabanlage für die gesamte Nutzungszeit.
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